23 Jahre Bodenschutzgesetz und 30 ha-Ziel 2030


1999 hat die Bundesrepublik Deutschland ein umfangreiches Gesetzeswerk in Kraft gesetzt, das Bundesbodenschutzgesetz und die entsprechenden Verordnungen auf Bundes- und Länderebene.
2001 wurde im Gefolge dieser Gesetzgebung und Europäischer Bemühungen zur Schaffung einer EU- Bodenrahmenrichtlinie in Osnabrück das Europäische Bodenbündnis ELSA e.V. gegründet, in dem u.a. München und Nürnberg vertreten sind und das heute ca. 250 kommunale Mitglieder in mehreren EU-Ländern hat. 
Von der Bundesregierung wurde um die Jahrtausendwende das Nachhaltigkeitsziel aufgestellt, die Inanspruchnahme von bisher unbebauten Böden für neue Wohn, Gewerbe- und Infrastrukturflächen von seinerzeit ca.120 ha/Tag auf 30 ha/Tag bis 2020 reduzieren. Warum dies nicht gelungen ist, welche Auswirkungen das hat und welche Chancen und Lösungsansätze bestehen, dieses Ziel bis 2030 doch noch zu erreichen, erläutert Dipl. Geologe Detlef Gerdts (Absolvent der LMU, 1985), langjähriger Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz der Stadt Osnabrück und Stellvertretender Vorsitzender des Europäischen Bodenbündnisses ELSA e.V. .

